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Recht und Gesetz LT 7/85

Haftung für Stromunterbruch

In N. brach ein Landwirt mit
einem Tieflockerungsgerät, das er
am Traktor befestigt hatte, den
Boden einer landwirtschaftlichen

Parzelle auf. Als das Gerät
auf ein Hindernis stiess, fuhr er
zurück und überwand es mit
einem Anlauf. Er hatte damit eine
in geringer Tiefe und ohne
besondere Markierung verlegte
elektrische Leitung unterbrochen.

Diese versorgte unter
anderem ein Kies- und Betonwerk
sowie eine Asphaltsaufbereitungsanlage.

Beide erlitten
einen Stromausfall, der 25 Stunden

dauerte und die Anlagen
fast gänzlich stilllegte.
Im vorliegenden Fall ergab sich,
dass bei einem Stromausfall,
der durch ein Motorfahrzeug
verursacht wird, dessen Halter
nur für Personen- und
Sachschaden haftet. Das ergibt sich
aus dem Strassenverkehrs-
recht.
Das Strassenverkehrsgesetz
(SVG) beschränkt in Artikel 58,
Absatz 1, die Haftpflicht des
Motorfahrzeughalters. Es heisst
in dieser Bestimmung: «Wird
durch den Betrieb eines
Motorfahrzeuges ein Mensch getötet
oder verletzt oder Sachschaden
verursacht, so haftet der Halter
für den Schaden.» Das Bundesgericht

hat nun entschieden,
dass nicht aus anderen
Bestimmungen eine Verantwortlichkeit
für weiteren Schaden abgeleitet
werden kann.
Die beiden durch den beschriebenen

Stromausfall geschädig¬

ten Unternehmen hatten
Schadenersatzforderungen von über
11 '000 und 36'000 Fr. erhoben.
Der beklagte Landwirt hatte
dagegen nur eine Summe von
nicht ganz 4000.- Franken
nebst Zins anerkannt. Das
entsprach den Kosten für
unbrauchbar gewordenen Asphalt
und dessen Ausräumung aus
der Aufbereitungsanlage. Das
Appellationsgericht des Kantons

Bern sprach der Klägerschaft

denn auch nur den
anerkannten Betrag zu.
Das führte zu einer Berufung der
Klägerschaft an das Bundesgericht.

Sie wurde jedoch von dessen

I. Zivilabteilung abgewiesen.
Die Klägerschaft hatte geltend
gemacht, es stehe ihr auch ein
Ersatzanspruch für allen weiteren

Schaden sowie für den
Gewinnausfall zu. Sie glaubte
dies aus Artikel 62, Absatz 1,
SVG ableiten zu können, der auf
entsprechende Grundsätze des
Obligationenrechts weiterverweise.

Diese Bestimmung hat folgenden

Wortlaut: «Art und Umfang
des Schadenersatzes sowie die
Zusprechung einer Genugtuung
richten sich nach den Grundsätzen

des Obligationenrechts
über unerlaubte Handlungen».
Das Bundesgericht verwies
jedoch darauf, dass damit nur für
«Art und Umfang des Schadenersatzes»

auf das Obligationenrecht

abgestellt wird. Für die
Frage, für welche Schäden der
Motorfahrzeughalter hafte, er¬

gibt sich daraus nichts. Diese
Schäden werden einzig in Artikel

58, Absatz 1, SVG
umschrieben. Eine nähere Betrachtung

ergibt, dass der Gesetzgeber

die Haftpflicht des
Motorfahrzeughalters keineswegs
zufällig auf Personen- und
Sachschaden beschränkt und sie
auch konsequent entsprechend
umschrieben hat.
Die Dreiteilung des Schadens in
Personen-, Sach- und sonstigen
Schaden ist im schweizerischen
Recht allgemein geläufig.

Dr. R.B.

Fahrten in die Stadt
Der rücksichtsvolle Landwirt
wird es jeweils so einrichten,
dass er zu sog. Spitzenzeiten
nicht mit einem langsamfahrenden

landwirtschaftlichen
Motorfahrzeug grössere Ortschaften
oder verkehrsreiche Strassen-
stücke befahren muss. Spitzen
im Strassenverkehr gibt es
namentliche zu folgenden Zeiten:
von 07.00 bis 08.30 Uhr
von 11.30 bis 12.30 Uhr
von 13.30 bis 14.30 Uhr
von 17.00 bis 19.00 Uhr
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